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~zvorganvollername

~zvorganstrassenr, ~zvorganplzort

Geschäftszeichen:

Datum: 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluß

in der Zwangsvollstreckungssache

des/der ~glaeubigeranrede ~GlaeubigerParteibezeichnung
~glaeubigerstrassenr, ~glaeubigerplzort

- Gläubiger -

Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Mustermann
Umsatzstrasse 31, 20095 Hamburg

Bankverbindung: Schubjack Bank Hamburg (BLZ: 210 220 00), Konto-Nr. 503 173 11

Aktenzeichen: ~az
g e g e n

~anrede ~Parteibezeichnung
~strassenr, ~plzort

- Schuldner -

Aufgrund der vollstreckbaren Ausfertigung des ****

kann der Gläubiger vom Schuldner den aus dem nachstehenden Forderungskonto ersichtlichen Betrag beanspruchen:

	Forderungsstand
	~kontostand

	Tageszinsen ab ~berechnungsdatum
	~tageszinsen

	Kosten der Zustellung:
	20,00 €


Wegen dieser Ansprüche werden folgende angebliche Ansprüche des Schuldners einschließlich etwaiger künftig fällig werdender Ansprüche aus dem gleichen Rechtsgrund und etwaiger pfändbarer Gestaltungsrechte gepfändet:

I. Arbeitseinkommen

1. auf Zahlung des gesamten gegenwärtigen und künftigen Arbeitseinkommens von der Drittschuldnerin einschließlich des Geldwertes von Sachbezügen,

Von der Pfändung ausgenommen sind Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung, Beiträge in üblicher Höhe, die der Schuldner laufend an eine Ersatzkasse, eine private Krankenversicherung oder zur Weiterversicherung zahlt, und die in § 850 a bis c und e Ziffer 1 ZPO genannten Bezüge. 

Von dem errechneten Nettoeinkommen ergibt sich der pfändbare Betrag unter Berücksichtigung von Unterhaltspflichten des Schuldners aus der Tabelle zu § 850 c Abs. 3 ZPO in der jeweils gültigen Fassung.

*** nur für Pfändung wegen Unterhaltsansprüchen: 

Nach Angabe der Gläubiger gibt es außer den Gläubigern, deren Unterhaltsansprüche bereits Gegenstand der Pfändung sind, keine weiteren Unterhaltsberechtigten. Bei der Anwendung der Tabelle zu § 850c ZPO ist die Zahl der Unter​haltsberechtigten daher mit Null anzusetzen.

Dem Schuldner dürfen bis zur Deckung des Gläubigeranspruches von dem errechneten Nettoeinkommen nicht mehr als ________€ zzgl. 1/4 des Mehrbetrages monatlich pfandfrei bleiben. Der dem Schuldner hiernach verbleibende Teil darf den Betrag nicht übersteigen, der ihm nach den Vorschriften des § 850c ZPO gegenüber nicht bevorrechtigten Gläubigern zu verbleiben hätte.

***** 

2. Auszahlung von Steuererstattungsansprüchen für das laufende Kalenderjahr, sofern diese durch den Arbeitgeber infolge Vornahme des Lohnsteuerjahres​ausgleiches ausgezahlt oder verrechnet werden.

3. auf Zahlung von Vergütungen und Provisionen aufgrund von selbständiger Tätigkeit des Schuldners für die Drittschuldnerin, 

4. auf Erstattung von Spesen und Aufwendungen,

5. sämtliche angeblichen Geschäftsanteile des Schuldners an der Drittschuldnerin sowie der Anspruch des Schuldners auf fortlaufende Auszahlung der Nutzungen (Gewinnbeteiligung einschließlich des Rechts auf Entnahmen),

6. die angebliche Forderung des Schuldners auf Rückzahlung und Verzinsung von Krediten an die Drittschuldnerin sowie auf die Gegenleistung aus Lieferungen und Leistungen, 

gegen

Firma 

- Drittschuldner - 

einschließlich künftig fällig werdender Ansprüche aus dem gleichen Rechtsgrund hiermit gepfändet.

II. Bankverbindung

1.  auf Zahlung des gegenwärtigen Überschusses und aller künftigen Überschüsse (Guthaben), die dem Schuldner bei Saldoziehung aus der in laufender Rechnung (Kontokorrent) bestehenden Geschäftsverbindung jeweils gebühren und die Ansprüche des Schuldners aus Girovertrag, auf fortlaufende Auszahlung des sich zwischen den Rechnungsabschlüssen ergebenden Tagesguthabens unter Einschluß des Rechts, über dieses Guthaben durch Überweisungsaufträge zu verfügen sowie auf Gutschrift der eingehenden Beträge;

2.  aus seinen bei der Drittschuldnerin geführten Sparkonten, auf Auszahlung des Guthabens und der bis zum Tage der Auszahlung aufgelaufenen Zinsen sowie auf fristgerechte bzw. vorzeitige Kündigung der Sparguthaben. Zugleich wird angeordnet, daß der Schuldner das über das jeweilige Sparguthaben ausgestellte Sparbuch/Sparurkunde an den Gläubiger - zu Händen des Gerichtsvollziehers - herauszugeben hat;

3.  aus Depotverwahrung, aus Festgeldkonten sowie auf Zahlungen und Leistungen jeglicher Art aus dem zu dem Wertpapierkonto gehörenden Geldkonto, auf dem die Zinsgutschriften für die festverzinslichen Wertpapiere und die Dividenden und sonstigen Vergütungen anderer Wertpapiere gutgebracht sind;

4.  auf Zutritt zum Bankstahlfach und Mitwirkung bei der Öffnung zum Zwecke der Entnahme des Inhalts. Zugleich wird angeordnet, daß ein vom Gläubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher anstelle des Gläubigers Zutritt zu den Schließfächern zu nehmen hat, um nach dem Öffnen der Fächer den Inhalt derselben für den Gläubiger zu pfänden;

5.  auf Rückübertragung aller gegebenen Sicherheiten (einschließlich des Anspruchs auf Auszahlung eines evtl. Erlöses).

gegen die

- Drittschuldner - 

Der Drittschuldner wird auf § 835 Abs. 3 Satz 2 ZPO und § 55 SGB hingewiesen.

Der Drittschuldner darf, soweit die Forderung gepfändet ist, an den Schuldner nicht mehr zahlen. Der Schuldner darf insoweit die Forderung nicht verfügen, insbesondere sie nicht einziehen. Zugleich wird dem Gläubiger die bezeichnete Forderung in Höhe des gepfändeten Betrages zur Einziehung überwiesen. Der Drittschuldner hat die gepfändete Forderung an den Gläubiger zu leisten.

	Rechtspfleger(in)

Ausgefertigt:



	als Urkundsbeamte(r) der Geschäftsstelle


<beko>

